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Liebe Mandanten, 

wir freuen uns Ihnen heute die nächste Ausgabe unseres 

Mandantenrundschreibens mit den neusten Tipps und Änderungen 

im Steuerrecht zusenden zu dürfen. 

 

Sollten Sie unsere Informationen zukünftig lieber per E-Mail erhalten 

wollen oder einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch 

wünschen, rufen Sie uns unter der 09971 / 85190 an oder schreiben 

Sie uns eine Mail an cham@jgp.de. 

 

Mit den besten Grüßen 

Ihre Sozietät Jürgen Geiling & Partner 

 

 

 

Kindergeld für Volljährige in Ausbildung 
mit Erwerbstätigkeit 

Ein Anspruch auf Kindergeld für ein Kind, das das 18. aber noch nicht 

das 25. Lebensjahr vollendet hat, besteht dann, wenn dieses für einen 

Beruf ausgebildet wird. Nach Abschluss einer erstmaligen 

Berufsausbildung oder eines Erststudiums wird ein Kind nur 

berücksichtigt, wenn es keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. Eine 

Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 Stunden regelmäßiger wöchentlicher 

Arbeitszeit, ein Ausbildungsdienstverhältnis oder ein geringfügiges 

Beschäftigungsverhältnis sind hingegen unschädlich. 

 

Haben volljährige Kindern bereits einen ersten Abschluss in einem öffentlich-

rechtlich geordneten Ausbildungsgang erlangt, setzt der Kindergeldanspruch 

voraus, dass der weitere Ausbildungsgang noch Teil einer einheitlichen 

Erstausbildung ist und die Ausbildung die hauptsächliche Tätigkeit des Kindes 

bildet.  

 

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 11.12.2018 besteht 

hingegen kein Anspruch auf Kindergeld, wenn von einer berufsbegleitenden 

Weiterbildung auszugehen ist. Hier steht bereits die Berufstätigkeit im 

Vordergrund und der weitere Ausbildungsgang wird nur neben dieser 

durchgeführt. 

 

Anmerkung: Ein Indiz für eine berufsbegleitende Weiterbildung stellt die 

Tatsache dar, dass das Arbeitsverhältnis zeitlich unbefristet oder auf mehr als 26 

Wochen befristet abgeschlossen wird und auf eine vollzeitige oder nahezu 

vollzeitige Beschäftigung gerichtet ist. Auch der Umstand, dass das 

Arbeitsverhältnis den erlangten ersten Abschluss erfordert, kann auf eine 

Weiterbildung im bereits aufgenommenen Beruf hinweisen. Mitentscheidend ist 

auch, ob sich die Durchführung des Ausbildungsgangs an den Erfordernissen der 

Berufstätigkeit orientiert (z. B. Abend- oder Wochenendunterricht). 

 

BFH-PM Nr. 13/2019 v. 13.3.2019 – BFH-Urt. v. 11.12.2018 – III R 26/18 (DW20190508)
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STIPENDIEN MINDERN NICHT DIE 
WERBUNGSKOSTEN FÜR EINE 
AUSBILDUNG 

 

 

 

In seiner Entscheidung vom 15.11.2018 musste sich 

das Finanzgericht Köln (FG) mit der Frage 

befassen, inwieweit „Stipendien“ von den 

(vorweggenommenen) Werbungskosten eines 

Steuerpflichtigen in Zweitausbildung abziehbar 

sind, wie es im entschiedenen Fall das Finanzamt 

getan hat. 

 

Das FG kam jedoch zu dem Entschluss, dass die 

zur Bestreitung des allgemeinen Lebensunterhalts 

erhaltenen Stipendiumszahlungen nicht die 

Werbungskosten für eine Zweitausbildung mindern 

dürfen und reduzierte die Anrechnung des 

Stipendiums um 70 %. Die Zahlung der Stipendien 

erfolgt nämlich sowohl für die Kosten der 

allgemeinen Lebensführung als auch zur 

Bestreitung von Bildungsaufwendungen. Demnach 

liegen keine Werbungskosten vor, soweit 

Bildungsaufwendungen ausgeglichen werden. 

Das FG ermittelte die nicht anzurechnenden 

Beträge anhand der allgemeinen 

Lebenshaltungskosten eines Studenten. Das Urteil 

ist rechtskräftig. 

 

FG Köln, PM v. 1.3.2019, Urt v. 15.11.2018 – 1 K 1246/16 rkr.(DW20190507) 

 

BMF reagiert auf Steuernachforderungen bei Onlinehändlern 

Die Finanzverwaltung sah bei Onlinehändlern, die 

Onlinemarketing unter Einschaltung von nicht in 

Deutschland ansässigen Unternehmen betreiben, 

dies nicht mehr als Dienstleistung, sondern als 

„Nutzungsüberlassung von Rechten und ähnlichen 

Erfahrungen“ an. Danach wären Einkünfte mit einem 

Steuersatz von 15 % quellensteuerpflichtig. 

 

Nachdem bereits das Bayerische Staatsministerium 

der Finanzen und für Heimat mit einer 

Pressemitteilung Entwarnung gegeben hat, äußert 

sich auch das Bundesfinanzministerium dazu. 

Danach unterliegen Vergütungen, die ausländische 

Plattformbetreiber und Internetdienstleister für die 

Platzierung oder Vermittlung von elektronischer 

Werbung auf Internetseiten erhalten, nicht dem 

Steuerabzug. 

 

Das gilt - in allen offenen Fällen – für Entgelte für 

Werbung bei Anfragen in Online-Suchmaschinen, 

über Vermittlungsplattformen, für Social-Media-

Werbung, Bannerwerbung und vergleichbare 

sonstige Onlinewerbung und unabhängig davon, 

unter welchen Voraussetzungen die Vergütung 

aufgrund des konkreten Vertragsverhältnisses anfällt 

(z. B. Cost per Click, Cost per Order oder Cost per 

Mille, Revenue Share).  

 

BMF-Schr. v. 3.4.2019 – IV C 5 - S 2411/11/10002; Bayerisches 

Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, PM Nr. 053 v. 14.3.2019, Das 

Wichtigste, April 2019, Beitrag Nr. 4 (DW20190511) 

 

 

Jobticket auch für Minijobber 

Seit dem 1.1.2019 sind Zuschüsse oder Sachbezüge 

des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer für die 

Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln (ohne 

Luftverkehr) für Fahrten zwischen Wohnung und 

Arbeitsstätte sowie für Fahrten im öffentlichen 

Personennahverkehr in voller Höhe lohnsteuer- und 

damit auch sozialversicherungsfrei. Voraussetzung 

ist, dass sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 

Lohn bezahlt werden. Eine Lohn- oder 

Gehaltsumwandlung ist dagegen steuerschädlich. 

Diese Regelung gilt auch für Minijobber. 

 

Beispiel: Ein Minijobber verdient monatlich bereits 

450 €. Eine Gehaltserhöhung würde die 450-€-

Grenze überschreiten und den „Minijob“ gefährden. 

Der Arbeitgeber entschließt sich dafür, seinem 

Minijobber für die Fahrten zur Arbeit einen Zuschuss 

in Form eines sog. Jobtickets in Höhe von 50 € zu 

gewähren.  

 

Vorteil: Die Beschäftigung bleibt weiterhin ein 

Minijob, da es sich bei dem Jobticket um einen 

lohnsteuer- und sozialversicherungsfreien 

Sachbezug handelt, der nicht die 450-€-Grenze 

erhöht. In die ab 2019 geltende neue Regelung 

werden auch private Fahrten im öffentlichen 

Nahverkehr in die Steuerbefreiung einbezogen. 

 

Anmerkung: Aufwendungen für ein Jobticket blieben 

bisher als Sachbezug nur bis zu einer Freigrenze von 

monatlich 44 € steuer- und sozialversicherungsfrei. 

Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, 

steuerpflichtige Beträge pauschal zu versteuern. Mit 

der neuen Regelung kann der Arbeitgeber seinen 

Arbeitnehmern weiter „Gehaltsvorteile“ zukommen 

lassen, ohne die 450-€-Grenze zu überschreiten oder 

Pauschalsteuer zu bezahlen. 

 

Newsletter Minijobzentrale v. 14.2.2019 (DW20190518)

 

 

Mehrfachbeschäftigung bei 450-€-Jobbern 

Minijobber dürfen monatlich bis zu 450 € verdienen. 

Diese Grenze gilt nicht nur für den klassischen 450-

€-Minijob, sondern auch für die Prüfung der 

Berufsmäßigkeit bei kurzfristigen Minijobs. In der 

Praxis kommt es aber häufig vor, dass mehrere 

Minijobs nebeneinander ausgeübt werden. Hier gilt 

es ein paar Spielregeln zu beachten.  

 

Minijob neben kurzfristigem Minijob: Hier gilt der 

Grundsatz, dass nur Beschäftigungen derselben Art 

zusammenzurechnen sind. Ein Beschäftigter kann 

einen 450-€-Minijob neben einem kurzfristigen 

Minijob ausüben. Bei der Prüfung der Einhaltung der 

Entgeltgrenze sind auch nur die Arbeitsentgelte 

mehrerer nebeneinander ausgeübter 450-€- oder 

kurzfristiger Minijobs zusammenzurechnen. 

Minijobwechsel innerhalb eines Kalendermonats: 

Endet ein Minijob im Laufe eines Kalendermonats 

und wird anschließend bei einem anderen 

Arbeitgeber ein Minijob aufgenommen, erfolgt für 

diesen Monat keine Zusammenrechnung der 

Arbeitsentgelte. 
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Mehrere Minijobs ausschließlich im selben 

Kalendermonat: Werden mehrere Minijobs oder 

kurzfristige Minijobs aufgenommen, die jeweils in 

demselben Kalendermonat beginnen und enden, 

wird das Entgelt der Minijobs zusammengerechnet. 

Wird die Grenze von 450 € überschritten, so ist der 

später aufgenommene Job kein 450-€-Minijob 

beziehungsweise kein kurzfristiger Minijob. Dies gilt 

auch dann, wenn die Minijobs bei unterschiedlichen 

Arbeitgebern ausgeübt werden. 

 

TK-Aktuell, Ausgabe 03/2019 v. 7.3.2019 (DW20190504)

 

 

Steuerliche Anerkennung von Verlusten aus sonstigen Kapitalanlagen 

Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören 

auch Erträge aus sonstigen Kapitalforderungen jeder 

Art, wenn die Rückzahlung des Kapitalvermögens 

oder ein Entgelt für die Überlassung des 

Kapitalvermögens zur Nutzung zugesagt oder 

geleistet worden ist. Das gilt auch, wenn die Höhe der 

Rückzahlung oder des Entgelts von einem 

ungewissen Ereignis abhängt. Als Veräußerung gilt 

auch die Einlösung, Rückzahlung, Abtretung oder 

verdeckte Einlage in eine Kapitalgesellschaft. 

Demnach ist der Gewinn aus der Veräußerung einer 

sonstigen Kapitalforderung steuerpflichtig.  

Seit dem 1.1.2009 werden auch Erträge aus reinen 

Spekulationsanlagen (Vollrisikozertifikate) erfasst, da 

nunmehr sowohl die Höhe des Entgelts als auch die 

Höhe der Rückzahlung von einem ungewissen 

Ereignis abhängen darf. Dazu gehören auch Erträge 

aus sog. Knock-out-Zertifikaten. 

 

Mit Urteil vom 20.11.2018 entschied der 

Bundesfinanzhof (BFH) dazu, dass auch Verluste 

aus Knock-out-Zertifikaten, die durch Erreichen der 

Knock-out-Schwelle verfallen, im Rahmen der 

Einkünfte aus Kapitalvermögen abziehbar sind. 

Damit wendet er sich gegen die Auffassung der 

Finanzverwaltung. 

 

Anmerkung: Mit diesem Urteil bestätigt der BFH 

seine Rechtsprechung, bei der seit Einführung der 

Abgeltungssteuer grundsätzlich sämtliche 

Wertveränderungen im Zusammenhang mit 

Kapitalanlagen zu erfassen sind und dies 

gleichermaßen für Gewinne und Verluste gilt. 

 

BFH-PM Nr. 14 v 13.3.2019, BFH-Urt. v. 20.11.2018 – VIII R 37/15 

(DW20190517)

 

 

A1-Bescheinigung für Auslandsaufenthalte elektronisch anfordern 

Arbeitgeber bzw. Arbeitnehmer sind gesetzlich 

verpflichtet, jede grenzüberschreitende Tätigkeit 

innerhalb der EU/EWR und der Schweiz beim 

zuständigen Versicherungsträger anzuzeigen. Dies 

bedeutet, dass für jede noch so kurze 

grenzüberschreitende Dienstreise ab dem ersten Tag 

eine A1-Bescheinigung erforderlich ist. Das 

Entsendeformular A1 bescheinigt, welches 

Sozialsystem für einen Versicherten zuständig ist. 

 

Seit dem 1.1.2019 ist das elektronische Antrags- 

und Bescheinigungsverfahren über A1-

Vordrucke verpflichtend.  

Für Arbeitgeber/Selbstständige gilt die elektronische 

Antragsregelung in begründeten Einzelfällen erst ab 

1.7.2019.  

Arbeitnehmer müssen die Anträge bei der 

gesetzlichen Krankenkasse stellen und das Original 

dieser Bescheinigung bei ihren beruflichen 

Aufenthalten im Ausland mitführen. Privatversicherte 

und Selbstständige müssen den Antrag beim 

zuständigen Rentenversicherungsträger stellen. 

 

Bitte beachten Sie! Eine Entsendung liegt nicht nur 

in den Fällen vor, in denen der Mitarbeiter für eine 

Dienstreise zur Durchführung eines Projekts im 

Ausland eingesetzt wird. Auch eine nur kurzzeitige 

Teilnahme an Messen, Meetings, Workshops, 

Konferenzen oder Seminaren, d. h. jeder berufliche 

Grenzübertritt, erfordert die Mitführung einer A1-

Bescheinigung.  

 

Anmerkung: In vielen europäischen Ländern wird 

das Vorhandensein der A1-Bescheinigung 

mittlerweile streng kontrolliert und das Fehlen 

teilweise mit hohen Sanktionen und Bußgeldern 

bestraft. Zzt. gibt es auch Diskussionen, dass Dienst- 

bzw. Geschäftsreisen aus dem Anwendungsbereich 

der Verordnung durch eine klarstellende Ergänzung 

noch vor der Europawahl im Mai 2019 

herausgenommen werden sollen. 

 

A1-Bescheinigung, StBK Rheinland-Pfalz, Newsletter 7/2019 (DW20190513) 

 

 

 

 

 

 

 

Unterricht nicht immer umsatzsteuerbefreit 

Der Bundesfinanzhof legte dem Europäischen 

Gerichtshof (EuGH) die Frage zur Beantwortung vor, 

ob ein Fahrschulunterricht für die 

Fahrerlaubnisklassen B und C1, also für Kraftwagen, 

die zur Beförderung von Personen ausgelegt und 

gebaut sind und deren zulässige Gesamtmasse 3,5 

bzw. 7,5 Tonnen nicht überschreitet, ein von der 

Mehrwertsteuer befreiter Schul- und 

Hochschulunterricht ist. 

 

Im entschiedenen Fall machte eine private 

Fahrschule geltend, dass der von ihr erteilte 

Unterricht die Vermittlung von zugleich praktischen 

und theoretischen Kenntnissen umfasst, die für den 

Erwerb der Fahrerlaubnisse für Kraftfahrzeuge der 

Klassen B und C1 erforderlich sind. Dieser Unterricht 

verfolgt keinen bloßen Freizeitzweck, da mit dem 

Besitz der betreffenden Fahrerlaubnisse u. a. 

beruflichen Anforderungen entsprochen werden 

kann. Für den zu diesem Zweck erteilten Unterricht 

müsse daher die von der Mehrwertsteuerrichtlinie für 

den „Schul- und Hochschulunterricht“ vorgesehene 

Befreiung gelten. 

 

Der EuGH stellt dazu jedoch fest, dass sich der 

Fahrunterricht vielleicht auf verschiedene Kenntnisse 

praktischer und theoretischer Art beziehen mag. Er 

bleibt aber ein spezialisierter Unterricht, der für sich 

allein nicht der für den Schul- und 

Hochschulunterricht kennzeichnenden Vermittlung, 

Vertiefung und Entwicklung von Kenntnissen und 

Fähigkeiten in Bezug auf ein breites und vielfältiges 

Spektrum von Stoffen gleichkommt und verneint 

damit eine entsprechende Steuerbefreiung. 

 

Anmerkung: Dieses Urteil des EuGH wirkt sich aller 

Voraussicht nach auch auf nahezu alle individuellen 

Fortbildungsmaßnahmen ohne bestimmten 

Berufsbezug aus, die außerhalb des allgemeinen 

Schulsystems stattfinden. Es steht zu befürchten, 

dass anderslautende deutsche Rechtsprechung, z. 

B. der Beschluss des Finanzgerichts Köln vom 

31.5.2010 zum privaten Schwimmunterricht, nicht 

mehr zum Tragen kommt. 

 

EuGH-PM v. 14.3.2019, EuGH-Urt. v- 14.3.2018 – C-449/17 (DW20190509) 
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Kurz berichtet: Grundsteuerreform 

Grundsteuerreform nimmt konkrete Züge an: Die 

Bundesregierung ist seit mehreren Monaten auf der 

Suche nach der idealen Reform der Grundsteuer. Im 

April 2019 hat das Bundesfinanzministerium einen 

Gesetzentwurf vorgelegt, der bei den Ländern zzt. 

der Drucklegung dieses Schreibens heftig umstritten 

war. Sobald zu dem Thema verlässliche 

Informationen vorliegen, halten wir Sie über dieses 

Schreiben auf dem Laufenden. 

 

Ernst Röbke Verlag, Das Wichtigste Mai 2019 

 

 

Anhebung der Gleitzone bei Midijobbern ab 1.7.2019 

Liegt das Arbeitsentgelt von Geringverdienern über 

der 450-€-Grenze, kommen sie in die sog. Gleitzone 

und werden voll sozialversicherungspflichtig. Der 

Vorteil eines Midijobs in der sog. Gleitzone liegt 

jedoch darin, dass für ihn nur verringerte 

„Arbeitnehmerbeiträge“ anfallen. 

Mit dem RV-Leistungsverbesserungs- und -

Stabilisierungsgesetz wird die bisherige „Gleitzone“ 

zu einem sozialversicherungsrechtlichen 

„Übergangsbereich“ weiterentwickelt. Zusätzlich 

führen die reduzierten 

Rentenversicherungsbeiträge nicht mehr zu 

geringeren Rentenleistungen. 

 

Zum 1.7.2019 erhöht sich die Midijob-Obergrenze 

von 850 € auf 1.300 €. Für Arbeitgeber ändert sich 

mit den Neuregelungen mit Blick auf die 

Beitragspflicht nichts. Sie müssen weiterhin für alle 

vier Sozialversicherungsträger ihren Beitragsanteil 

zahlen. Der beträgt – unabhängig von den 

reduzierten Zahlungen für die Arbeitnehmer – 

unverändert die Hälfte der Summe auf der 

Berechnungsbasis des erzielten Einkommens.  

Das bisherige Kennzeichen „Gleitzone“ wird in 

„Midijob“ geändert.  Arbeitgeber müssen eine neue 

vorausschauende Betrachtung des regelmäßigen 

Arbeitsentgelts für betroffene Arbeitnehmer 

vornehmen. Auf dieser Basis entscheidet sich, ob das 

Arbeitsentgelt innerhalb des neuen 

Übergangsbereichs liegt und verminderte Beiträge zu 

zahlen sind. 

Midijobber erwarben in der Vergangenheit geringere 

Rentenleistungen, weil ihre 

Rentenversicherungsbeiträge bis 30.6.2019 nicht 

aus ihrem tatsächlichen Arbeitsentgelt gezahlt 

werden, sondern aus einer fiktiven reduzierten 

beitragspflichtigen Einnahme. Dagegen konnten sie 

aber ihrem Arbeitgeber schriftlich mitteilen, dass sie 

volle Rentenversicherungsbeiträge zahlen möchten. 

Diese Regelung entfällt ab 1.7.2019. Ab diesem 

Zeitpunkt werden Entgeltpunkte immer aus dem 

tatsächlichen Arbeitsentgelt ermittelt. Für den 

Arbeitgeber entfällt damit die Pflicht die 

Verzichtserklärungen aufzubewahren. 

Bestehende Verzichtserklärungen sollten jedoch 

bis zur nächsten Betriebsprüfung erhalten 

bleiben. 

 

In den Entgeltmeldungen ist vom Arbeitgeber ab dem 

1.7.2019 zusätzlich das tatsächliche Arbeitsentgelt 

für Midijobber anzugeben, damit der 

Rentenversicherungsträger dieses für die 

Rentenberechnung verwenden kann. Dabei werden 

die Meldezeiträume bis zum 30.6.2019 und ab 

1.7.2019 unterschieden. 

 

Newsletter TK - April 2019 (DW20190613) 

 

 

Zuwendungen des Arbeitgebers zur Gesundheitsförderung – hier „Sensibilisierungswoche“ 

Zu den Einnahmen eines Arbeitnehmers gehören 

neben dem Lohn auch sonstige Zuwendungen und 

Vorteile durch den Arbeitgeber. Wie der 

Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 21.11.2018 

entschied, gehören dazu auch die Aufwendungen des 

Arbeitgebers zu einer sog. „Sensibilisierungswoche“. 

Im entschiedenen Fall wurden Arbeitnehmern in einem 

einwöchigen Seminar Themen rund um einen 

gesunden Lebensstil vorgestellt. Dabei ging es jedoch 

nicht um eine Gesundheitsvorsorge zu 

Gesundheitsbeeinträchtigungen, sondern um 

präventive Maßnahmen des allgemeinen 

gesundheitlichen Zustands. Die Teilnahme der 

Arbeitnehmer war freiwillig. Der Arbeitgeber trug außer 

den Fahrtkosten sämtliche Aufwendungen. 

Entscheidend für den BFH war, dass bei dem Seminar 

der allgemeine Gesundheitszustand der Arbeitnehmer 

verbessert werden sollte und es keinen besonderen 

Bezug zu dem Unternehmen bzw. zu 

berufsspezifischen Gesundheitsbeeinträchtigungen 

gab. Damit lagen keine Vorteile vor, die durch 

eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers 

entstehen. Entsprechend qualifizierte er diesen Vorteil 

als steuerpflichtigen Arbeitslohn.  

 

Anmerkung: Übernimmt der Arbeitgeber Maßnahmen 

zur Vermeidung berufsspezifischer Erkrankungen 

seiner Arbeitnehmer, die im ganz überwiegenden 

eigenbetrieblichen Interesse liegen, sind diese nicht 

als Arbeitslohn einzustufen. Liegt eine betriebliche 

Gesundheitsförderung vor, so ist zudem eine 

Steuerbefreiung bis zu 500 € pro Jahr möglich. Zum 

1.1.2019 wurde die Regelung zur Steuerbefreiung 

verschärft. Von der Steuer sind jetzt nur noch 

Maßnahmen mit Zertifizierung durch das 

Sozialgesetzbuch befreit. 

 

BFH-PM v. 27.03.2019, BFH-Urt. v. v. 21.11.2018 (DW20190602)  

 

 

Gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit – hier „Heileurythmie“ 

Unter Heileurythmie versteht man eine Form der 

alternativmedizinischen Bewegungstherapie. Dabei 

geht es in erster Linie darum, den seelischen und 

körperlichen Zustand eines Menschen wieder in sein 

Gleichgewicht zu bringen. Das kann sowohl nach 

einer Erkrankung der Fall sein, aber auch zur 

Prävention des Gesundheitszustandes wird 

Heileurythmie angewandt. In einem Fall aus der 

Praxis hatte der Bundesfinanzhof zu entscheiden, ob 

es sich dabei um eine Tätigkeit im Rahmen einer 

selbstständigen Arbeit oder eines Gewerbebetriebes 

handelt, mit dem Nachteil, dass entsprechend 

Gewerbesteuer fällig wird.  

Im entschiedenen Fall hatte eine Heileurythmistin 

keine Gewerbesteuererklärung abgegeben, da es 

sich ihrer Meinung nach um eine selbstständige 

Tätigkeit handelt. Das Finanzamt sah das anders und 

begründete die Entscheidung damit, dass es sich 

hierbei weder um den Katalogberuf des 

Krankengymnasten oder des Heilpraktikers noch um 

einen ähnlichen Beruf dessen handelt.  

Dem widersprach der Bundesfinanzhof mit seinem 

Urteil vom 20.11.2018. Nach seiner Auffassung liegt 

ein ähnlicher Beruf vor wie der des 

Krankengymnasten. Maßgebend dafür ist ein 

Vertragsabschluss zur Durchführung integrierter 

Versorgung mit anthroposophischer Medizin 

zwischen dem Berufsverband der Heileurythmisten 

und den gesetzlichen Krankenkassen. Das Vorliegen 

dieses Vertrags ist ausreichend für die Annahme, 

dass eine ähnliche Tätigkeit wie die des 

Krankengymnasten oder Physiotherapeuten vorliegt. 

Weitere Voraussetzungen zur Qualifizierung als 

Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit sind nicht 

erforderlich. 

 

BFH-Urt. v. 20.11.2018 – VIII R 26/15 (DW20190611) 
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Steuerfreie „private Veräußerungsgeschäfte“ nach kurzfristiger Vermietung? 

Die Veräußerung eines i. d. R. bebauten und 

vermieteten Grundstücks innerhalb von zehn Jahren 

nach Erwerb durch Privatpersonen unterliegt als 

„privates Veräußerungsgeschäft“ der 

Einkommensteuer. Eine Ausnahme gilt für 

Grundstücke, die im Zeitraum zwischen 

Anschaffung/Fertigstellung und Veräußerung 

eigenen Wohnzwecken dienen oder im Jahr der 

Veräußerung und in den beiden vorangegangenen 

Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden.  

 

Das Finanzgericht Baden Württemberg (FG) kommt 

nunmehr in seiner Entscheidung vom 7.12.2018 zu 

dem Ergebnis, dass der Veräußerungsgewinn für ein 

Grundstück, das ausschließlich privaten 

Wohnzwecken diente und dazwischen kurzzeitig 

vermietet wurde, nicht der sog. Spekulationssteuer 

unterliegt. Im entschiedenen Fall erwarb ein 

Steuerpflichtiger im Jahr 2006 eine Wohnung und 

nutzte diese bis April 2014 selbst. Anschließend 

vermietete er die Wohnung von Mai bis Dezember 

selbigen Jahres und veräußerte sie noch im 

Dezember 2014. Das Finanzamt sah darin einen 

steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn.  

 

Das FG entschied jedoch zugunsten des 

Steuerpflichtigen. Zwar muss das entsprechende 

Wohnobjekt in den letzten drei Jahren vor der 

Veräußerung grundsätzlich zu eigenen 

Wohnzwecken genutzt worden sein, nicht aber 

ausschließlich bis zur Veräußerung. Wie in dem 

vorliegendem Fall kann – nach Auffassung des FG – 

das Objekt in der Zeit zwischen Eigennutzung und 

anschließender Veräußerung noch übergangsweise 

vermietet werden, ohne das dieses zur Steuerpflicht 

führt. Damit soll eine ungerechtfertigte Besteuerung 

nach längerer Eigennutzung vermieden werden, 

wenn der Wohnsitz z. B. wegen eines 

Arbeitsplatzwechsels aufgegeben werden muss.  

 

Anmerkung: Das Finanzamt hat 

Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt. Das Urteil ist 

für die Praxis überraschend und noch nicht 

rechtskräftig. Die letzte Entscheidung wird der 

Bundesfinanzhof (BFH) treffen. Grundsätzlich sollte 

hier von zwischenzeitlichen Vermietungen in den 

letzten drei Jahren bis zur Entscheidung des BFH 

abgesehen werden. 

 

FG Baden-Württemberg, PM v. 1.4.2018, Urt. v. 7.12.2018, (DW20190601) 

 

 

TERMINSACHE:  
Zuordnung eines gemischt genutzten Gegenstands / Gebäudes zum Unternehmen 

 

Die Zuordnung eines gemischt genutzten 

Gegenstands zum Unternehmen – mit 

entsprechender Vorsteuerabzugsberechtigung – 

erfordert eine durch Beweisanzeichen gestützte 

Zuordnungsentscheidung, die zeitnah zu 

dokumentieren ist.  

 

Der Bundesfinanzhof hat in mehreren 

Entscheidungen geklärt, dass die 

Zuordnungsentscheidung spätestens und mit  

 

 

endgültiger Wirkung in einer „zeitnah“ erstellten 

Umsatzsteuererklärung für das Jahr, in das der 

Leistungsbezug fällt, nach außen dokumentiert 

werden kann.  

 

Eine zeitnahe Dokumentation kann gegenüber dem 

zuständigen Finanzamt erfolgen. Der letztmögliche 

Zeitpunkt hierfür war bis 2018 der 31. Mai des 

Folgejahres. Nachdem die gesetzliche Abgabefrist 

für Steuererklärungen aber um zwei  

 

 

Monate verlängert worden ist, gilt nun der 31. Juli 

des Folgejahres. Eine frühere Zuordnung im 

Rahmen einer USt-Voranmeldung ist natürlich 

ebenfalls möglich. 

 

Bitte beachten Sie!  

Von dieser Regelung sind z. B. Pkw, Gebäude und 

Photovoltaikanlagen betroffen. 

 

Ernst Röbke Verlag, § 149, Abs. 2, S. 1 AO (DW20190501) 

 

 

 

Steuerlicher Verlust durch Ausbuchung wertloser Aktien 

Gewinne aus Aktienverkäufen werden grundsätzlich 

durch den Einbehalt von 25 % Kapitalertragsteuer 

und die darauf entfallenden 5,5 % 

Solidaritätszuschlag besteuert. Damit ist die 

Steuerschuld abgegolten. Verluste aus Aktien, die als 

wertlos eingestuft sind, wurden dagegen vom 

Finanzamt bisher nicht steuerlich berücksichtigt. Das 

Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) hat sich nunmehr 

in seiner Entscheidung vom 12.12.2018 für einen 

Verlustabzug ausgesprochen. 

 

In dem zu entscheidenden Fall kaufte ein 

Steuerpflichtiger Aktien, die bereits ein Jahr später 

als wertlos eingestuft wurden. Es waren keine 

Zahlungen mehr daraus zu erwarten, sodass die 

depotführende Bank die Aktien aus dem Depot des 

Steuerpflichtigen ausbuchte, ohne dass dieser Ersatz 

dafür erhielt. Dieser Verlust wurde nicht vom 

Finanzamt anerkannt mit der Begründung, dass es 

sich hierbei nicht um eine Veräußerung handelt. 

 

Diese Meinung teilte das FFG nicht. Zwar wird 

grundsätzlich davon ausgegangen, dass bei einer 

Veräußerung ein Rechtsträgerwechsel vorliegen 

muss, jedoch kann als Veräußerung z. B. auch die 

Einlösung, Abtretung oder Rückzahlung in eine 

Kapitalgesellschaft angesehen werden. Außerdem 

lehnt sich das FG an einen Fall an, den der 

Bundesfinanzhof (BFH) entschieden hat, bei dem der 

Ausfall einer privaten Darlehensforderung einen 

steuerlich anzuerkennenden Verlust darstellt. Des 

Weiteren sollte es für die Person, der der Verlust 

zuzurechnen ist, keinen steuerlichen Unterschied 

machen, ob er die Aktie ohne Gewinn veräußert oder 

aufgrund des zu erwartenden Verlustes behält. Das 

Resultat ist für den Aktieninhaber dasselbe, weshalb 

der Verlust aus wertlosen Aktien genauso zu 

behandeln ist, wie der Verlust aus einer 

Darlehensforderung. Ein Verlustabzug ist damit nach 

Auffassung des FG möglich. 

 

Anmerkung: Zzt. ist ein Revisionsverfahren beim 

BFH unter dem Az. VIII R 5/19 anhängig. Betroffene 

Steuerpflichtige können sich in ähnlich gelagerten 

Fällen auf das Urteil beziehen und Ruhen des 

Verfahrens bis zur Entscheidung durch den BFH 

beantragen. 

 

FG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 12.12.2018 (DW20190605)
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Umsatzsteuer bei einheitlicher Leistung – hier: Erstellung einer Gartenanlage 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte in einem Fall aus 

der Praxis zu entscheiden, ob bei der Erschaffung 

einer Gartenanlage die notwendigen Lieferungen der 

Pflanzen als selbstständige Lieferungen mit einem 

ermäßigtem Umsatzsteuersatz von 7 % zu beurteilen 

ist oder ob hier eine einheitliche komplexe Leistung 

durch die Erschaffung der Gartenanlage selbst 

vorliegt, die dann insgesamt mit dem 

Regelsteuersatz von 19 % zu versteuern ist. In seiner 

Entscheidung vom 14.2.2019 kam der BFH zu dem 

Entschluss, dass in einem solchen Fall eine 

einheitliche komplexe Gesamtleistung vorliegt, die 

mit dem Regelsteuersatz zu versteuern ist. 

 

Die Lieferung der Pflanzen für Gartenbauarbeiten mit 

dem Ziel eine Gartenanlage zu errichten, ist nicht als 

Nebenleistung zu bewerten, da es sich um ein 

wesentliches Element bei der Ausführung handelt. 

Dies gilt auch dann, wenn Lieferung und Leistung in 

verschiedenen Verträgen geregelt und zeitlich 

unterschiedlich durchgeführt werden. 

 

Bei der Erschaffung der Gartenanlage sind nach 

Auffassung des BFH die einzelnen Lieferungen und 

sonstigen Leistungen dermaßen miteinander 

verknüpft und voneinander abhängig, dass eine 

Aufteilung oder Trennung nicht realistisch ist. Dabei 

ist der Regelsteuersatz anzuwenden. Der ermäßigte 

Steuersatz wäre grundsätzlich bei der Lieferung von 

Pflanzen anzuwenden; im vorliegenden Fall schloss 

er die Anwendung jedoch aus. 

 

BFH-Urt. v. 14.2.2019 – V R 22/17 (DW20190608)

 

 

Keine Abschaffung der A1-Bescheinigung für Auslandsaufenthalte 

Arbeitgeber bzw. Arbeitnehmer sind gesetzlich 

verpflichtet, jede grenzüberschreitende Tätigkeit 

innerhalb der EU/EWR und der Schweiz beim 

zuständigen Versicherungsträger anzuzeigen. Dies 

bedeutet, dass für jede noch so kurze 

grenzüberschreitende Dienstreise ab dem ersten Tag 

eine A1-Bescheinigung erforderlich ist. Das 

Entsendeformular A1 bescheinigt, welches 

Sozialsystem für Versicherte zuständig ist. 

In der Vergangenheit gab es auch Diskussionen, 

dass Dienst- bzw. Geschäftsreisen aus dem 

Anwendungsbereich der Verordnung durch eine 

klarstellende Ergänzung noch vor der Europawahl im 

Mai 2019 herausgenommen werden sollten. Die 

ursprünglich erzielte Einigung im Rahmen der 

Reform der EU-Verordnung zur Abschaffung der „A1-

Bescheinigung“ bei Dienstreisen wurde jedoch vom 

Ausschuss der ständigen Vertreter des Rats 

abgelehnt. Insofern bleibt der Status quo bis auf 

Weiteres bestehen, dass Geschäftsreisende bei 

Dienstreisen ins europäische Ausland weiterhin eine 

„A1-Bescheinigung“ mit sich führen müssen! 

 

StBK Rheinland-Pfalz, Newsletter 8/2019 (DW20190610) 

 

 

Firmenwagen für den Ehepartner als Minijobber 

Ein Einzelhändler stellte seine Frau im Rahmen eines 

Minijobs für 400 € monatlich als Büro- und Kurierkraft 

an. Wesentlicher Bestandteil des Arbeitslohns war 

die Möglichkeit, den für die Kurierfahrten 

eingesetzten Pkw auch privat fahren zu dürfen. Die 

private Nutzungsmöglichkeit ermittelte der 

Einzelhändler anhand der 1 %-Regelung und zahlte 

den Differenzbetrag zum Gesamtvergütungs-

anspruch von 15 € monatlich aus. Das Finanzamt 

erkannte das Arbeitsverhältnis nicht an. 

Das bestätigte der Bundesfinanzhof. Typischerweise 

wird ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer einen 

Firmenwagen nur dann zur uneingeschränkten 

Privatnutzung überlassen, wenn sich nach 

überschlägiger Kalkulation sein Aufwand zuzüglich 

des Barlohns als angemessene Gegenleistung für 

die Arbeitskraft darstellt. Bei hohem Gehalt wirkt sich 

die Privatnutzung des Fahrzeugs nur 

verhältnismäßig gering aus. Bei einem Minijob 

hingegen wird die Vergütung im Wesentlichen von 

der Privatnutzung bestimmt. 

HINWEIS:  

Der Bundesfinanzhof weist darauf hin, dass es 

möglich ist, eine Kilometerbegrenzung oder eine 

Zuzahlung für Privatfahrten oberhalb eines 

bestimmten Kilometerlimits zu vereinbaren. Steht der 

Gesamtaufwand des Arbeitgebers dann in einem 

angemessenen Verhältnis zum Wert der 

Arbeitsleistung, kann das Ehepartner-

Arbeitsverhältnis anzuerkennen sein 

 

BFH, Urt. v. 10.10.2018, X R 44-45/17, BFH/NV 2019, S. 319, LEXinform 0951796.  

 
 

Werbungskostenabzug bei Vermietungsabsicht einer selbstgenutzten Wohnung 

Renovierungskosten der eigenen Wohnung während 

der Selbstnutzung können steuerlich nur 

eingeschränkt im Rahmen der haushaltsnahen 

Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen geltend 

gemacht werden. Beabsichtigt der Eigentümer die 

dauerhafte Vermietung dieser Wohnung, sind die nach 

seinem Auszug entstandenen Renovierungskosten als 

vorweggenommene Werbungskosten steuerlich 

abzugsfähig, wenn die Vermietungsabsicht 

nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird. Hat er 

sich noch nicht endgültig zur Vermietung entschieden, 

sind die Renovierungskosten erst dann abzugsfähig, 

wenn eine endgültige Vermietungsabsicht besteht. 

Diese kann z. B. durch Zeitungsanzeigen oder die 

Beauftragung eines Maklers nachgewiesen werden. 

 

FG München, Urt. v. 24.07.2018, 2 K 2058/17, LEXinform 5021781. 

 

 

Ausübung der Verlängerungsoption bei der Gewerbemiete bedarf nicht der Schriftform 

Will ein Mieter die in einem Gewerbemietvertrag 

enthaltene Verlängerungsoption ausüben, ist dabei 

keine Schriftform einzuhalten. Dies hat der 

Bundesgerichtshof entschieden.  

In einem Gewerbemietvertrag war neben einer 

Festlaufzeit eine zehnjährige Verlängerungsoption für 

den Mieter vorgesehen. Diese Option übte der Mieter 

auch rechtzeitig aus, jedoch per Computerfax ohne 

Unterschrift. Der Vermieter vertrat die Auffassung, 

dass die Option mangels eingehaltener Schriftform 

nicht wirksam ausgeübt worden sei. 

Nach Auffassung des Gerichts war die 

Optionsausübung jedoch wirksam erfolgt. Die Parteien 

haben keinen neuen Vertrag geschlossen, vielmehr 

wurde dem bestehenden Mietverhältnis lediglich ein 

neuer Zeitabschnitt hinzugefügt. Durch die 

Optionsausübung hat der Mieter mittels einseitiger 

Erklärung ein ihm eingeräumtes Gestaltungsrecht 

wahrgenommen, das keinerlei Formerfordernissen 

unterliegt. 

 

BGH, Urt. v. 21.11.2018, XII ZR 78/17,  LEXinform 1673207. § 550 BGB.  
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EuGH muss über umsatzsteuerliche Behandlung medizinischer Telefonberatung entscheiden 

Der Bundesfinanzhof hat in einem Verfahren zu 

entscheiden, in dem es um die Frage geht, ob Umsätze 

aus medizinischer Telefonberatung 

umsatzsteuerpflichtig sind oder ob es sich um 

umsatzsteuerfreie Heilbehandlungen im Bereich der 

Humanmedizin handelt. Die Beratungen wurden im 

Regelfall von besonders geschulten medizinischen 

Fachangestellten bzw. Krankenschwestern 

durchgeführt. In mehr als einem Drittel der Fälle wurde 

zudem ein Arzt, regelmäßig ein Facharzt, 

hinzugezogen. 

Das Gericht hat vor allem Zweifel, ob telefonische 

Beratungsleistungen mit medizinischem Inhalt 

unabhängig von einer konkreten ärztlichen 

Behandlung durch die Auskunft gebende Person und 

ohne persönlichen Kontakt zwischen Arzt und Patient 

unter die Umsatzsteuerbefreiung für ärztliche 

Leistungen fällt. Es hat die Streitfrage daher dem 

Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) zur 

Vorabentscheidung vorgelegt. 

 

Tipp: Umsatzsteuerfestsetzungen für medizinische 

Telefonberatungen sollten daher offen gehalten 

werden. 

 

BFH, Beschl. v. 18.09.2018, XI R 19/15, BFH/NV 2019, S. 252, LEXinform 

5021791. 

 

 

Bruchteilsgemeinschaft in der Umsatzsteuer 

Eine Bruchteilsgemeinschaft kann 

umsatzsteuerrechtlich nicht Unternehmerin sein. Dies 

hat der Bundesfinanzhof unter Änderung seiner 

langjährigen Rechtsprechung entschieden. 

Bei einer Gemeinschaft nach Bruchteilen ist der 

Gemeinschafter, nicht aber die Gemeinschaft 

leistender Unternehmer hinsichtlich der mit dem 

gemeinschaftlichen Recht erbrachten Leistungen. 

Denn die Gemeinschaft ist unfähig, Trägerin von 

Rechten und Pflichten zu sein. Sie nimmt weder selbst 

noch durch Vertreter am Rechtsverkehr teil. Folglich 

sind bei einer gemeinschaftlich bezogenen Leistung 

die einzelnen Gemeinschafter entsprechend ihrer 

Beteiligungsquote Leistungsempfänger und zum 

Vorsteuerabzug berechtigt. 

Im entschiedenen Fall hatten ein Forscher und 

mehrere weitere Erfinder zusammen eine Erfindung 

gemacht, sodass ihnen das Recht auf das Patent 

gemeinschaftlich zustand. Da die Beteiligten keine 

besondere Vereinbarung getroffen hatten, war bei der 

Erfindergemeinschaft aufgrund der bloßen Tatsache 

der gemeinsamen erfinderischen Tätigkeit von einem 

Gemeinschaftsverhältnis als Bruchteilsgemeinschaft 

auszugehen. Daher war der Forscher als 

Gemeinschafter Unternehmer und Steuerschuldner 

entsprechend seinem Anteil. 

 

BFH, Urt. v. 22.11.2018, V R 65/17, BFH/NV 2019, S. 359, LEXinform 0951786. 

 

 

Schätzungsweise Aufteilung des Gesamtpreises auf Übernachtung und Frühstück bei 
Beherbergungsbetrieben 

Beherbergungsleistungen unterliegen dem ermäßigten 

Umsatzsteuersatz von 7 %. Erbringt der Betrieb auch 

Frühstücksleistungen, unterliegen diese Umsätze dem 

Regelsteuersatz von 19 %. 

Das Finanzgericht Berlin Brandenburg hat 

entschieden, dass Frühstücksleistungen auch dann 

von der Steuerermäßigung ausgenommen sind, wenn 

sie Nebenleistungen zu den ermäßigt zu besteuernden 

Übernachtungsleistungen sind. Ein Gesamtpreis für 

Übernachtung und Frühstück müsse auf die beiden 

Leistungen aufgeteilt werden. Eine Schätzung von 80 

% Übernachtungsleistung und 20 % 

Frühstücksleistung führe zumindest dann zu 

angemessenen Ergebnissen, wenn der so ermittelte 

Frühstückspreis sich im Rahmen des am örtlichen 

Markt Üblichen hält. Eine Schätzung anhand der 

Kalkulation des Gesamtpreises durch den 

Unternehmer komme nur in Betracht, wenn eine solche 

Kalkulation im Vorhinein erstellt worden sei. 

Hinweis: Im entschiedenen Fall bestand für 

Übernachtungsgäste nicht die Möglichkeit, das 

Frühstück (mit entsprechender Preisminderung) 

„abzuwählen“. Daher erschien eine Aufteilung nach 

den Einzelverkaufspreisen nicht möglich. Auch konnte 

der Einzelverkaufspreis für die Übernachtungsleistung 

aufgrund dessen nicht im Wege der Subtraktion des 

Einzelverkaufspreises für ein Frühstück (an Nicht-

Übernachtungsgäste) vom Gesamtpreis für die 

jeweilige Übernachtung mit Frühstück ermittelt werden. 

 

FG Berlin Brandenburg, Urt. v. 28.11.2018, 7 K 7314/16, (rkr.), EFG 2019, S. 294, 

LEXinform 5021813 

 

 

Jürgen Geiling & Partner auch 2019 wieder TOP-Steuerkanzlei mit Gütesiegel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor einigen Wochen haben wir die Arbeit unserer 

Kanzlei wieder von externen Branchenexperten 

bewerten lassen. Dabei hat uns die DGQA – Deutsche 

Gesellschaft für Qualitätsanalyse – wie bereits im 

vergangen Jahr das Gütesiegel TOP-Steuerkanzlei 

verliehen.  

 

Im Rahmen der Prüfung wurde die Kompetenz 

unserer Berufsträger sowie unseres Teams, 

unserer Mitarbeiterstruktur, deren Qualifikationen und 

vorhandenes Spezialwissen ausführlich von der DGQA 

analysiert. Weitere Bewertungskriterien waren darüber 

hinaus unser angebotenes Leistungsspektrum und 

Serviceangebot, Publikationen und weitere 

Herausstellungsmerkmale. 

 

Wir freuen uns auf eine weiterhin vertrauensvolle und 

erfolgreiche Zusammenarbeit und sehen diese 

Auszeichnung als Ansporn für eine weitere TOP-

Beratung unserer Mandanten. 
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Telefon:    09971 8519-0 
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ZUSTÄNDIGE KAMMER 

Steuerberaterkammer Nürnberg 

Dürrenhofstraße 4 | 90402 Nürnberg 

www.steuerberaterkammer-nbg.de 

 

Rechtsanwaltskammer Nürnberg 

Fürther Straße 115 | 90429 Nürnberg 

www.rak-nbg.de 

 

Wirtschaftsprüfer-Kammer Berlin 

Rauchstraße 26 | 10787 Berlin 

www.wpk.de 

 

KANZLEI KELHEIM 

Pfarrhofgasse 2 | 93309 Kelheim 

Telefon:    09441 6765-0 

eMail:       kelheim@jgp.de 

 

 

KANZLEI VIECHTACH 

Schmidstraße 16 | 94234 Viechtach 

Telefon:    09942 9471-0 

eMail:       viechtach@jgp.de 

 

 

 

 

 

 

ZUSTÄNDIGE KAMMER 

Steuerberaterkammer München 

Nederlinger Straße 9 | 80638 München 

www.stbk-muc.de 

 

Rechtsanwaltskammer München 

Tal 33 | 80331 München 

www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de 

 
 

 

 

 

KANZLEI OBERVIECHTACH 

Zum Bahnhof 8 | 92526 Oberviechtach 

Telefon:    09671 9206-0 

eMail:       oberviechtach@jgp.de 

 

BASISZINSSATZ (§ 247 Abs. 1 BGB) 
 

seit 01.07.2016 

01.01.2015 – 30.06.2016 

01.07.2014 – 31.12.2014 

 

=  - 0,88 % 

=  - 0,83 % 

=  - 0,73 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter 

www.bundesbank.de  „Basiszinssatz“ 

 

VERZUGSZINSSATZ (§ 288 BGB) 
 

Rechtsgeschäft mit Verbraucher: 

 

Rechtsgeschäft mit Nichtverbraucher:  

 abgeschlossen bis 28.07.2014: 
 abgeschlossen ab 29.07.2014: 
 

 

Basiszinssatz + 5-%-Punkten 

 

 

Basiszinssatz + 8-%-Punkten 

Basiszinssatz + 9-%-Punkten 

zzgl. 40 € Pauschale 

 

VERBRAUCHERPREISINDEX 

 

2015 = 100 

 

2018 

März = 104,2; Februar = 103,8; Januar = 103,4; Dezember = 104,2;  

November = 104,2; Oktober = 104,9; September = 104,7 

 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
www.destatis.de – Themen / Wirtschaft - Konjunkturindikatoren 
 

 
Partner in Tschechien und der Slowakei 

 
 

TSCHECHISCHE 
TREUHANDGESELLSCHAFT 
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SLOWAKISCHE 
TREUHANDGESELLSCHAFT 
Bratislava 
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